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bekommtman dann ein anderes
Bild von diesenModediagnosen,
mit denen viel Geld und eben-
so viele «Angebote» generiert
werden. Trotzdem gibt es vie-
le Lehrpersonen, die einen aus-
gezeichneten Job machen, Ver-
antwortung übernehmen und
mit der nötigen Präsenz un-
terrichten. Die Meinungsbild-
ner in der Öffentlichkeit und in
den Medien sind das aber leider
nicht.

Konrad Kals, Heiligkreuz

Seit Jahren wird in Fachkreisen
und in der Politik darüber ge-
stritten, ob am Konzept einer
integrativen Schule festgehalten
oder davon Abschied genom-
men werden soll. Viel wesent-
licher aber wäre die Frage, ob
Schulen der herkömmlichenArt
gutem und erfolgreichem Ler-
nen überhaupt förderlich sind.
Vieles spricht dagegen. Wäh-
rend Millionen von Jahren ha-
ben die Menschen ohne Schu-
len gelernt und dabei sämt-
liche geistigen, kulturellen
und ökonomischen Grundla-

gen der heutigen Zivilisationen
geschaffen. Lernen, Neugier-
de und Wissensdurst liegen in
der Natur des Menschen. Auch
die Kinder lernen in den ers-
ten Lebensjahren von der Mut-
tersprache bis zum aufrechten
Gang alles für ihr späteres Leben
Notwendige aus eigener Kraft.
Menschenmussman nicht zum
Lernen zwingen,manmuss nur
die äusseren Bedingungen so
gestalten, dass sich Lernenmög-
lichst frei entfalten kann, durch
möglichst vielfältige Lernange-
bote aller Art von Sprachkur-
sen und Sportvereinen über Bi-
bliotheken, Kulturzentren und
Quartiervereinen bis zu Lern-
börsen zum gegenseitigenAus-
tausch und zurWeitergabe von
Fertigkeiten, Kenntnissen,Wis-
sen und Lebenserfahrungen. So
könnte die Vision von Leo Tols-
toi, die er bereits im Jahre 1911
in seinen pädagogischen Schrif-
ten beschrieben hatte, vielleicht
doch nochWirklichkeitwerden:
«Die Schule ist künftig vielleicht
nicht mehr das, was wir darun-
ter verstehen, mit Fussböden,
Bänken, Stühlen; sie wird viel-
leicht ein Theater, eine Biblio-
thek, einMuseumoder eine Un-
terhaltung sein.»

Peter Sutter, Buchs

Bitte kein Hüteprozess
mit pädagogischen Floskeln
SonntagsZeitung vom 5.4.2026

Statt zusätzliche Kleinklassen
mit Fantasienamen zu schaf-
fen, die von einem fremden
Stern kommen, sollten die Klas-
sen grösserwerden. In früheren
Zeiten, die noch in Erinnerung
sind, war es selbstverständ-
lich, 40 Schüler in einer Klasse
zu unterrichten. Nicht alle wa-
ren Spitzenschüler, die Schwä-
cherenwaren integriert. Es gab
einen Lehrer, er kannte jeden
Schüler und wusste von seinen
Stärken und Schwächen, nie-
mand nahm Anstoss, niemand
musste zum Psychiater. Nach-
hilfen waren nicht notwendig;
das Kind wurde, auch ohne
eine Kirchenleuchte zu sein,
akzeptiert, wie es war. Heute
muss studiert werden, selbst
ohne die Voraussetzungen, die
es bräuchte, aber mit dem nö-
tigen Geld wird das Unmögli-
che möglich gemacht. Die In-
telligenz ist nicht grösser oder
weniger vorhanden, aber die
Interessen sind anders gewor-
den. Mit KI und Hirnscannern
wird das Lernen zur Speziali-
sierung der eigenen Fähigkei-
ten und Interessen. Die Schu-
le sollte eigentlich nur noch die
Fächer Schreiben, Mathematik
und Sprache lehren, alles an-
dere ergibt sich durch die Di-
gitalisierung. Kindern Unnöti-
ges beizubringen, ist vergebene
Mühe; jedes hat eigene Fähig-
keiten.AuchMusik, Sport,Natur
und Tierliebe fördern die Intel-
ligenz, vor allem aber ein Leben
mit Sinn.

Beatrice Landert, Zollikerberg

Endlich darf wieder einmal ein
Lehrer schreiben,was der Schu-
le tatsächlich fehlt – da stimmt
jeder Satz. Ich habe diese Ent-
wicklungen in 45 Jahren Un-
terricht an den verschiedensten
Schulen und auf allen Stufen der
Pflichtschule erlebt. Natürlich
gibt es einzelne Schülerinnen
und Schüler, die in Kleinklas-
sen unterrichtet werden sollen
– aber nicht, um sie «abzuschie-
ben» oder weil man damit in
Einzelsettings viel Geld verdie-

nen kann, sondern um ihnen zu
helfen. Und natürlich ist Integ-
ration in den Schulen eine an-
spruchsvolle, aber sehrwichtige,
richtige undmachbare Sache. In
diesen veralteten, pädagogisch
und didaktisch völlig überhol-
ten Jahrgangsklassenmit dieser
gegenseitigen Ausspielerei ist
sie aber fast unmöglich! In gros-
sen, altersgemischten Lerngrup-
penmitmehreren Lehrpersonen
würde das klappen; das zeigen
ja auch Privatschulen und initi-
ative öffentliche Schulenmit gut
gemischten Teams schon klar.
Da könnte man auch diese un-
zähligen Klein- und Kleinstpen-
sen einbauen, ohne den Schü-
lerinnen und Schülern sowie
den Kolleginnen und Kollegen
zu schaden. Man muss nurwol-
len. Undmacht den Lehrerberuf
für echte Männerwieder attrak-
tiv, denn es ist ein toller Beruf.
Ich durfte drei Jahre in einem
heilpädagogischen Zentrum un-
terrichten – eine sehr schöne
und erfüllende Arbeit; da sieht
man dann wirklich Krankhei-
ten und Beeinträchtigungen. Da

Somm

Selten haben der Bundesrat und seine Beamten sich
einen Vertrag mit der EU so sehnlichst erwünscht,
dass sie zu allem bereit sind, um auch das Volk mit
dieser Sehnsucht anzustecken. Das geht sehr weit,
unschweizerisch weit.

Wer die einschlägigen Verlautbarungen aus Bundes-
bern hört, könnte meinen, ein neues Evangelium,
das Ursula-Evangelium, werde hier verkündet: In Videos
werden die Verträge gepriesen, ohne auch nur eine Sünde
zu benennen, in allen Pressemitteilungen aus der Verwal-
tung singt man das Hosanna des Bilateralismus, bei allen
Auftritten sollen die Bundesräte, so die durchgesickerte
Kommunikationsstrategie des Bundes, Rosenkränze auf
die EU beten, – selbst wenn diese Bundesräte der Anti-EU-
Ketzerpartei SVP angehören. Und selbstverständlich
heissen diese Verträge nicht mehr Rahmenabkommen,
wie jahrelang zuvor, sondern «Bilaterale III». Dass sie so
bezeichnet werden, hat einen Grund. Man will bei uns
Stimmbürgern den Eindruck erwecken, es handle sich um
eine unbedenkliche Fortsetzung des «bilateralen Weges».
Wenn die Bilateralen I und II die Schweiz nicht ruiniert
haben, warum dann die Bilateralen III? Zu Deutsch: alles
halb so wild.

Offensichtlich ist das nicht der Fall – ansonsten man
die neue Begrifflichkeit gar nicht eingeführt hätte.
Fragen Sie George Orwell: Wer etwas vertuschen will,
nennt das Kriegsministerium «Friedensministerium», die
Folterkammern werden dem «Liebesministerium» einge-
gliedert, und wäre Orwell ein Schweizer, hätte er unsere
Bundeskanzlei als «Wahrheitsministerium» neu erfunden.
Zumal keine Abteilung unserer Verwaltung die eidgenössi-
sche EU-Propaganda besinnungsloser verbreitet.

Dass allein dasWort «Bilaterale III» einer Irreführung
gleichkommt, zeigt nun ein Gutachten, das der Staats-
rechtler Paul Richli im Auftrag des Instituts für Schweizer
Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern verfasst hat.
Darin kommt Richli zum Schluss, dass «die Bezeichnung
des Abkommenspakets Schweiz-EU als Bilaterale III eine
Verniedlichung der verfassungsrechtlichen Konsequen-
zen» bedeute. Stattdessen habe man es mit dem Ab-
schluss eines «Integrationsabkommens I» zu tun. Warum?
Weil die Schweiz sich faktisch der Gesetzgebung der EU
unterwirft, sofern es um die alten Abkommen geht, das
heisst: Bilaterale I und II sowie die neuen: Strom-, Gesund-
heits- und Lebensmittelabkommen.

«Eine ausführliche Analyse der Rechtsetzungsprozes-
se der EU führt zum Ergebnis, dass die Schweiz im
Unterschied zu den EU-Mitgliedstaaten kaum einen nen-
nenswerten Einfluss auf die Entstehung der für die Schweiz
massgebenden EU-Rechtsakte hat.»

Wenn wir an Bundesrat, Parlament, Gerichte und
Kantone denken, dann droht gemäss Richli eine weitge-
hende Entmachtung all dieser schweizerischen Institutio-
nen. Paul Richli ist ein nachdenklicher Mensch. Von einer
Neigung zu Polemik ist nichts bekannt. Sorgfalt, intellektu-
elle Redlichkeit: Diese Eigenschaften attestiert ihm, wer ihn
kennt. Der emeritierte Professor für öffentliches Recht an
der Universität Luzern, wo er zudem als Rektor wirkte, hat
nichts zu verlieren, aber auch nichts zu gewinnen.

Wenn hier und da behauptet wird, diese neuen Abkom-
men berührten unsere direkte Demokratie nur am
Rande, es bleibe alles beim Alten, dann trifft das nicht zu,
wie Richli schreibt: «Das Stimmrecht der Stimmberechtig-
ten nach Art. 34 BV wird massiv beschränkt durch die
Möglichkeit, dass die EU Ausgleichsmassnahmen treffen
kann, wenn die Schweiz einen neuen EU-Rechtsakt nicht
übernimmt oder einen bestehenden Rechtsakt verletzt. (…)
Solche Massnahmen sind daher in ihrer Schwere nicht
voraussehbar.»

Kurz, die Bilateralen III bedeuten keine Fortsetzung
des bilateralenWeges, sondern bewirken eine qualitative
Veränderung unserer Beziehungen zur EU. Vom Partner,
der zwar kleiner, aber auf Augenhöhe einen bilateralen
Vertrag ausgehandelt hat, zur Kolonie, die vomMutterland
die Gesetze entgegennimmt. Einmal ist die Mutter lieb,
dann wieder streng, das Kind tut, was es aufgetragen
bekommt. Verniedlichung? Von einer Infantilisierung
unserer Demokratie muss die Rede sein.

Von der direkten
zur infantilen
Demokratie

Markus Somm ist Chefredaktor des «Nebelspalters».

«Endlich darf
wiedermal ein
Lehrer schreiben,
was der Schule
tatsächlich
fehlt – da stimmt
jeder Satz.»
Konrad Kals
Heiligkreuz
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Badrans #Korrigendum

Unsere direkte Demokratie macht uns stolz. Von links bis
rechts. Nur reden wir über sie aktuell von oberflächlich bis ver-
klärend. Das ist bemerkenswert. So übertrug die Staatspolitische
Kommission des Ständerats kürzlich ihre Sitzung öffentlich imWeb:
eine Anhörung zur Frage, ob die Bilateralen 3 einem obligatori-
schen Staatsvertragsreferendum – also mit Volks- und Ständemehr
– unterstellt werden sollen oder nicht. Unter anderen wurde der
Historiker Oliver Zimmer historisch. Er verklärte den Ursprung des
föderalen Ansatzes der Schweiz, der «antipaternalistisch» sei.

Er hat recht, wenn er meint, in der Schweiz ohne Verfassungs-
gerichtsbarkeit sei im Gegensatz zur EU das Demokratieprinzip
gewichtiger als das Rechtsstaatsprinzip (er nennt es «Richter-
staat»). Nur tut das nichts zur Sache. Im Gegenteil: Im Kern geht es
in dieser Debatte um unser Demokratie-Prinzip. Und das ist ein
System der Volksrechte und nicht der paternalistischen (!)
Gewährung eines Referendums von Parlaments Gnaden.

Es gibt wenig, über das wir in den letzten Jahrzehnten so häufig
abgestimmt haben wie über diese Frage des obligatorischen
Referendums bei «wichtigen» Staatsverträgen. Das klingt lang-
weilig. Aber ich versichere: Vertieft man sich einmal in die Materie,
lesen sich die Botschaften und Debatten-Protokolle wie ein Krimi.

Eine Kurzchronologie in Stichworten.
1977: Abstimmung über die «Neuordnung der Volksrechte»
(61% Ja, fast alle Stände), Gegenentwurf zur Volksinitiative «gegen
die Beschränkung des Stimmrechts bei Staatsverträgen mit dem
Ausland» (21,9 % Ja-Stimmen, 0 Stände).
Gültig bis 2003: fakultatives Referendum für unbefristete und
unkündbare Verträge – solche, die den Beitritt zu einer internationa-
len Organisation vorsehen oder eine multilaterale Rechtsvereinheit-
lichung herbeiführen. Dann wurde das obligatorische Referendum
für zwei Sachverhalte eingeführt: den Beitritt zu Organisationen der
kollektiven Sicherheit (z. B. Nato) oder zu supranationalen Gemein-
schaften (z. B. EU).
1999: Totalrevision der Bundesverfassung – genau diese Volks-
rechte waren der umstrittenste Teil und wurden von der Revision
ausgenommen. Unter dem Titel «Beseitigung von Mängeln der
Volksrechte» setzte sich eine parlamentarische Initiative durch.
Erstens: keine Erweiterung des obligatorischen Referendums,
sondern explizit die Absage an Volksrechte nach Gutdünken.
Zweitens: eine Erweiterung des fakultativen Referendums für
Staatsverträge, «die wichtige rechtssetzende Bestimmungen»
enthalten oder deren Umsetzung «den Erlass von Bundesgesetzen
erfordert». Drittens: Wiederherstellung des Grundsatzes des nicht
plebiszitären Charakters der Volksrechte schweizerischer Aus-
prägung. Volksrechte werden per Verfassung zugesichert und nicht
durch das Parlament «gewährt».
2003: bis heute geltende Verfassung mit wuchtigen 70,35% und
von sämtlichen Ständen angenommen.
2010: klare Ablehnung von Vorstössen, die dem Parlament die
Möglichkeit geben sollten, «ermessenshalber» ein fakultatives
Referendum bei «wirklich umstrittenen» Staatsverträge zu gewähren.
2012: wuchtige Absage an die Erweiterung des obligatorischen
Referendums bei Staatsverträgen, wenn «wichtige Bereiche»
betroffen sind. Ablehnung Volksinitiative «Staatsverträge vors
Volk» mit 75,3% Nein und allen Standesstimmen.
2021: deutliche Absage des Parlaments an die «Erweiterung
obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit
verfassungsmässigem Charakter» als Bundesratsvorlage gestützt
auf eine überwiesene Motion.

Parlament, Bevölkerung und Kantone haben also mehrfach
und deutlich eine Erweiterung des obligatorischen Referendums
abgelehnt. Dahinter steckt auch die Idee, dass wir ein Systemmit
garantierten Volksrechten haben und nicht wie in anderen Ländern
nur dann abstimmen dürfen, wenn Regierung oder Parlament das
nach Gutdünken gewährt (z. B. Brexit).

Zumal das «Gutdünken» einer Politisierung der Volksrechte
gleichkommt. Diejenigen, die gegen eine Vorlage sind, werden
eher für höhere Hürden stimmen. Das ist höchst undemokratisch.
Insbesondere dann, wenn die Stimmkraft bei obligatorischen
Referenden in kleinen Kantonen 20- bis 40-mal grösser ist als in
einem grossen Kanton. Das gibt den kleinen Kantonen eine riesige
Vetomacht, die – werter Herr Zimmer – genau dem «Richterstaat»
gleichkommt, den Sie anprangern.

Die aktuelle Kompassinitiative stellt genau diese Frage. Wer
sind wir als Parlament, dass wir der Volksabstimmung vorgreifen
dürfen? Das Parlament ist nicht verfassungsgebende Instanz,
sondern die Bevölkerung. Punkt. Will man also die Volksrechte
ändern, dann muss es die Bevölkerung tun. Und das hat sie bereits
mehrfach. Sicher nicht dürfen wir uns als Parlament das Recht
nehmen, von unseren Gnaden Abstimmungen zu gewähren.

Demokratie von Parlaments
Gnaden? Volksrechte nach
Gutdünken? No way

Jacqueline Badran ist Unternehmerin und
SP-Nationalrätin des Kantons Zürich.


